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anzuordnen. Bei Zugrundlegung dieser Voraussetzungen kann aber von
einer Verletzung der §§ 26 und 27 6 cit. nicht die Rede sein, da
dann Fälle, wie der vorliegende, sehr wohl unter diese Gesetzes-
bestimmungen subsumiert werden können. Das gleiche ist bezüglich der
weitern thatsäcblichen Feststellungen zu sagen, welche der Regierungsrat
bei Anwendung von §§ 26 und 27 & zur Unterstützung mit in Berück-
sichtigung zieht: dass nämlich nachbarliche Interessen den Weiter-
bestand des Waldes wünschbar erscheinen lassen und dass anderseits
die bewilligte Plänterung leicht durchführbar sei und auf das schlag-
reife Holz genügend Rücksicht genommen werde. Das Gesagte gilt
endlich bezüglich des Umstandes, dass der Regierungsrat bei seinem
Entscheide unter Hinweis auf § 27, lit. c, des kantonalen Forstgesetzes
die Möglichkeit einer spätem gehörigen Bewirtschaftung der Liegen-
Schaft Kächenbühl mit in Betracht gezogen hat. Uebrigens ist dieses
letztere im Entscheide vom 23. Dezember 1898 nicht näher ausgeführte
Moment für denselben offenbar nicht ausschlaggebend gewesen. R.

Forstliche Nachrichten — CAromgwe /braire.

Bund — Cow/bdbraft'ow.

Das Zeugnis der Wahlfähigkeit an eine höhere kantonale Forst-
stelle ist, gestützt auf das Ergebnis der am 3. Oktober abhin in Zofingen
abgehaltenen forstl. praktischen Prüfung, vom eidg. Departement des

Innern nach den diesfalls geltenden gesetzlichen Bestimmungen folgenden
in alphabetischer Reihenfolge aufgeführten Herren zuerkannt worden :

Uro«, 3/awrtce, von La Chaux-de-Fonds,
-ßo&erL von Solothurn,

Gro/f, von Genf,
RfecÄG, Reward, von Murten.
Roweßa, von Broglio (Tessin),
Sb/iMrc/i, Ro&erf, von Sursee (Luzern),
TMc/isc/wuVi, Jfo«r«d, von Zürich.

Forstschule am eidg. Polytechnikum. Das Studienjahr 1899/1900
hat an der eidgen. polytechnischen Schule mit dem 9. Oktober begonnen.
Der offizielle Schlussakt des Winter-Semesters findet den 24. März statt.

Die forstliche Abteilung zählt gegenwärtig 35 Studierende, von
denen folgende 13 in den ersten Kurs neu eingetreten sind:
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Herr itwmo#, von Herzogenbuchsee (Bern),

„ Prwpge;-, Gwfdo, von Berlingen (Tliurgau),
„ -BrîOTwAo/'er, von Aarau,

„ Dosew, von Bern,

„ Doi^sse, Pomî's, von Chariney (Freiburg),
GY<«2omî) -ZacAarjas, von Celerina (Graubünden),

„ JÏMO»rf«r, Jos., von Rabins (Graubünden),

„ PfJer<Pl, Mwiora, von Savognin (Graubünden).

„ Petö/»«r?«<?£, ü/«n'«s, von Yvorne (Waadt),
„ Po/fter, Peter, von Furna (Graubünden),

„ ScÄMu/ter, Mwi., von Frauenfeld (Tliurgau),
„ Se««, il/cric, von Zofingen (Aargau),
„ Uyss, Aß., von Solothurn.

Neues Bundesgesetz betr. die Forstpolizei. Den Kommissionen beider
Räte für das Forstgesetz, gleichwie denjenigen für das Lebensmittel-
polizeigesetz und das Gesetz über die Organisation des Militärdeparte-
mentes ist zufolge Beschluss des Bundesrates vom 6. Oktober abbin
mitgeteilt worden, dass nach seiner Ansicht diese Gesetzentwürfe als von
der Traktandenliste abgesetzt zu betrachten seien und somit das Mandat
der betr. Kommissionen für einstweilen als erloschen betrachtet werde.

Die diesjährige Arvensamenerrite ist im Oberengadin, wie übrigens
auch in andern Gegenden der Schweiz, ungewöhnlich reich ausgefallen.
Die Witterung, welche letztes Jahr die Zapfenbildung der Fichte in
so ausserordentlicher Weise begünstigte, ist offenbar auch für die Arve
zuträglich gewesen. Der warme und trockene letzte Sommer ermöglichte
ein gehöriges Ausreifen des Samens und kann somit auch die Qualität
als eine vorzügliche bezeichnet werden. Die Samenhandlungen garantieren
eine Keimfähigkeit von 80 — 90 ®/o.

Da die Samenjahre der Arve nur nach ziemlich langen Zeiträumen
wiederkehren, bei uns aber beinah überall Mangel an Arven-Pflänzlingen
besteht, so dürfte es sich für die Berggegenden um so mehr empfehlen,
die vorzügliche Gelegenheit zur Ansaat dieser wertvollen Holzart recht
ausgiebig zu benutzen, als die Arve gegebenen Falls ohne Nachteil
länger als absolut notwendig in der Yerschulung bleiben und somit den
Pflanzenbedarf für eine Reihe von Jahren aus dem nämlichen Saatgut
gedeckt werden kann. Bei den dermaligen hohen Pflanzenpreisen ist
übrigens die Nachzucht der Arve ganz rentabel, nur unterlasse man
nicht, die Nüsschen im Frühjahr vor der Aussaat zum Schutz gegen
Mäuse etc. mit Mennige zu behandeln.*

Kantone — Cfcmfons.

Luzern. Gemeinsame Holzaufrüstung. (Korresp.) Um die

Holzaufrüstung in den öffentlichen Waldungen für den ganzen I. Forst-

* Yergl. Jahrg. 1895, S. 120 d. Ztsehr.
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kreis im Sinne des grundsätzlichen bundesrätlichen Entscheides vom
27. Januar 1891 durchzuführen, verbot der zuständige Kreisförster der
iforporafî'ow. J/bne, welche hei einem Besitz von 226,5 ha Gebirgswald,
einzig jenen Bestimmungen noch nicht nachgekommen war, den fernem
Holzverkauf auf dem Stock. Die Gemeindeversammlung beschloss, hie-

gegen an die Regierung zu rekurrieren. Der Rekurs gelangte zur Be-
gutachtung an das Oberforstamt. Dieses verfügte, dass nicht nur ins-
künftig das Holz auf Gemeindekosten aufzuarbeiten sei, sondern dass
selbes durch die Verwaltung noch an die Hauptstrasse transportiert und
hier öffentlich versteigert werden solle. Die Regierung erhob diese
Verfügungen zum Beschluss.

Nun liegt das erste Resultat des Holzverkaufes nach dem neuen
Verfahren vor. Es wurde auf dem Steigerungsplatze an der Strasse
erster Klasse netto Fr. 4. 73 per m^ mehr gelöst als durchschnittlich
während der Jahre 1893 —1897 auf dem Stocke, trotzdem die IIH. Holz-
käufer durch einen Ring das Ergebnis der Steigerung herabzudrücken
suchten. Die verkauften 1193 m® Bau- und Sagholz ergaben eine Netto-
Mehreinnahme von Fr. 5560. — Doch Undank ist der Welt Lohn! Auf
Anstiften derjenigen, welche vom frühem Verfahren profitierten, hat
sich die Korporation bestimmen lassen, den Bannwarten K., der das

neue System auf freiwilligem Wege einzuführen suchte, hierfür durch
Wegwahl aus der Korporationsverwaltung zu strafen.

Waadt. Forstkurse. Nachdem der Kanton Waadt durch Dekret
vom 1. Dezember 1897 seine Forstorganisation ausgebaut und sein
höheres Forstpersonal in einer Weise vermehrt hat, welche allen übrigen
Kantonen als Vorbild dienen kann, war die dortige Forstverwaltung
seither auch für Heranbildung und Anstellung des forstlichen Hiilfs-
personals bemüht. Zu diesem Zwecke sind bereits drei Forstkurse von
je 60tägiger Dauer abgehalten worden, an denen Bannwarte und Ober-
bannwarte des Staates und der Gemeinden, mit Leitung der Waldwirt-
schaff betraute Gemeinderäte etc. Teil nahmen. Gegen 90 Zöglinge sind
diesem Unterrichte gefolgt und haben bereits zu einem grossen Teil eine
entsprechende und angemessen besoldete Anstellung gefunden.

Ein vierter Kurs hat am 23. vorigen Monats in Bfère begonnen
und soll bis zum 21. November dauern. Derselbe wird von Herrn Kreis-
forstinspekt.or Aigle geleitet. Ihm ist als zweiter Lehrer Herr
Forstexperte L. Grenier beigegeben. Die zweite Kurshälfte findet nächstes
Frühjahr in Aigle statt.


	Forstliche Nachrichten = Chronique forestière

